
Mit deutlichem 

Protest hat der dbb

Bundesvorsitzende

Peter Heesen auf die

Zustimmung des

Bundestages zur ge-

planten Föderalis-

musreform reagiert.

„Es ist enttäuschend,

dass sich die Große

Koalition heute wi-

der die Vernunft und

entgegen aller Sach-

argumente dem

Machtstreben einer

Ländermehrheit un-

tergeordnet hat“,

sagte Heesen unmit-

telbar nach der Ab-

stimmung im Bun-

destag am 30. Juni

2006. Die Abgeord-

neten der Koalitions-

fraktionen hatten mit

der erforderlichen

Zweidrittelmehrheit

für die umfassenden

Grundgesetzände-

rungen votiert.

D
ie Verfassungsände-
rung bewirkt für das
Dienstrecht, dass ne-
ben dem Bund nun-
mehr die Bundeslän-

der auch für das Besoldungs-,
Versorgungs- und Laufbahn-
recht zuständig sind. Außerdem
wird in Artikel 33 Absatz 5

Grundgesetz, in dem das Berufs-
beamtentum verfassungsrecht-
lich verankert ist, eine „Fortent-
wicklung“ des öffentlichen
Dienstrechtes festgelegt. 

Die GDBA hatte bereits
frühzeitig auf drohende
Probleme hingewiesen
Die Verkehrsgewerkschaft
GDBA und der dbb hatten be-
reits sehr frühzeitig auf die Pro-
bleme einer Rechtszersplitte-
rung, besonders im öffentlichen
Dienstrecht, hingewiesen.
Namhafte Sachverständige hat-
ten in der parlamentarischen
Anhörung von Bundestag und
Bundesrat am 17. Mai 2006 die
begründeten Bedenken von dbb
und Verkehrsgewerkschaft
GDBA umfassend bestätigt (wir
berichteten, zuletzt in der Juni-
Ausgabe).

„Statt bei der Föderalismusre-
form mit der eigentlich entschei-
denden Frage der Finanzbezie-
hungen zu beginnen, hat sich
die Koalition auf einen faulen
Kompromiss verständigt“, be-
tonte dbb Chef Heesen. Die vor-
gesehene Zerschlagung des bis-
her einheitlichen Besoldungs-
und Versorgungsrechts in der
Bundesrepublik beispielsweise
werde nur neue Bürokratismen
schaffen.

Der dbb und auch der DGB hat-
ten bis kurz vor der Abstimmung
im Bundestag auf zwingende
Korrekturen gedrängt. Der dbb
Chef appellierte vor der endgül-
tigen Entscheidung im Bundes-
rat eindringlich an die Minister-
präsidenten der Länder, ihr Vo-
tum nochmals gründlich zu be-
denken. „Vor allem die Chefs
der kleinen und finanzschwa-
chen Länder sollten ihre Positi-

on noch einmal gewissenhaft
prüfen. Denn eins steht fest: Sie
werden die Verlierer des verhee-
renden Wettbewerbsföderalis-
mus sein, der mit dieser Staats-
reform vorprogrammiert ist.“
Dennoch passierte die umfang-
reiche Verfassungsänderung am
7. Juli 2006 auch den Bundesrat
mit der nach Artikel 79 Grund-
gesetz erforderlichen Zweidrit-
telmehrheit.

Vorerst keine 
Änderungen für 
Bundesbeamte
Das In-Kraft-Treten der Reform
wird die Mehrzahl der 1,7 Mil-
lionen Beamten betreffen. Denn
der Bund kann nun nur noch die
Rechte für Besoldung, Versor-
gung und Laufbahn seiner
180 000 Beamten regeln. In der
Folge besteht die Gefahr eines
„Dumping-Wettbewerbs“ zwi-
schen den Ländern bei den Ein-
kommens- und Beschäftigungs-
bedingungen, ausgehend von

der schwachen Finanzkraft vie-
ler Bundesländer. An die Stelle
der bisherigen Rahmengesetz-
gebung für die Rechtsverhältnis-
se der Landesbediensteten tritt
eine auf das Statusrecht be-
grenzte konkurrierende Gesetz-
gebungsbefugnis des Bundes.
Für den Geltungsbereich der
Länder und Gemeinden ist be-
reits ein Gesetzentwurf eines
„Beamtenstatusgesetzes“ als
Nachfolgeregelung für das bis-
herige Beamtenrechtsrahmen-
gesetz (BRRG) in Vorbereitung,
das die statusrechtlichen Ver-
hältnisse der Landesbeamten
sowie deren Rechte und Pflich-
ten regelt. Für die Beamten des
Bundes, einschließlich des Bun-
deseisenbahnvermögens, wer-
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Trotz Expertenkriti
Bundesrat beschlie

dbb Chef Heesen  und der
DGB-Vorsitzende Sommer
(rechts) mit dem 
Ministerpräsidenten von
Mecklenburg-Vorpommern,
Harald Ringstorff (links).



den vorerst keine Änderungen
wegen der Kompetenzverlage-
rung auf die Länder eintreten.
Das BRRG wird noch bis Ende
des Jahres 2011 als Bundesrecht
bestehen bleiben, um den Län-
dern genügend Zeit zu geben,
eigene Beamtengesetze für die
Besoldung und Versorgung zu
normieren. Allerdings wird der
Bund für seinen Bereich eben-
falls ein eigenständiges „Status-
gesetz“ für das nach der Über-
gangszeit wegfallende BRRG er-

lassen, zumindest bis dahin gilt
das Bundesbeamtengesetz fort.

dbb und DGB 
forderten bereits
Korrekturen
Noch unmittelbar vor der ent-
scheidenden Schlussphase der
parlamentarischen Beratungen
über die Föderalismusreform
hatten der dbb beamtenbund
und tarifunion und der DGB ge-
meinsam die Abkehr von der
bundeseinheitlichen Besoldung

und Versorgung der Beamten
abgelehnt. Auf der ersten ge-
meinsamen Veranstaltung ihrer
Geschichte sprachen sich der
dbb und der DGB am 22. Juni
2006 in Berlin entschieden da-
gegen aus, die Kompetenzen für
Besoldung, Versorgung und
Laufbahnrecht an die Länder zu
übertragen. Unterstützung er-
hielten sie dabei vom Minister-
präsidenten Mecklenburg-Vor-
pommerns, Harald Ringstorff
(SPD).

Der dbb Vorsitzende Peter Hee-
sen hielt weitere Korrekturen an
den Vorschlägen für zwingend
notwendig. „Die große Koaliti-
on hat beim Thema Hochschul-
politik schon bewiesen, dass sie
Sachargumenten gegenüber
durchaus aufgeschlossen ist.“
Auch der DGB-Vorsitzende Mi-
chael Sommer betonte: „Die
Grundstruktur des einheitlichen
Besoldungsrechts muss erhalten
bleiben.“ Anderenfalls drohe
der Weg in die Kleinstaaterei.
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Ministerpräsident Ringstorff un-
terstützte zwar grundsätzlich
die Modernisierung der bundes-
staatlichen Ordnung. Dieser
Entwurf könne nicht das letzte
Wort sein. „Ein paar wenige,
aber wesentliche Inhalte sind
nicht stimmig.“ Dazu zählte
Ringstorff die zusätzlichen Län-
derkompetenzen für den Straf-
vollzug, das Umweltrecht sowie
auch für das öffentliche Dienst-
recht. Sein Land wolle das bun-
deseinheitliche Beamtenrecht
behalten. Eine Abkehr von einer
einheitlichen Bezahlung führe
auch zum Verlust des Flächen-
tarifvertrages. Mittelfristig drohe
ein ruinöser Besoldungswett-
lauf. Die Zersplitterung des Ver-
sorgungsrechts stehe im Gegen-
satz zum einheitlichen Renten-
recht.

Die FDP ging ebenfalls 
auf Distanz zu den 
Regierungsplänen
FDP-Partei- und Fraktionschef
Guido Westerwelle, der grund-
sätzlich für eine Reform ist, ging
ebenfalls auf Distanz zu den Re-
gierungsplänen. „Wenn es so
bleibt, wie es ist, dann bleiben
wir auch skeptisch.“ Er verwies
auf die zum Teil vernichtenden
Urteile der Sachverständigen in

der Anhörung von Bundestag
und Bundesrat vom 17. Mai. Die
FDP habe ihre Zustimmung im-
mer von der Reform der Finanz-
beziehungen abhängig ge-
macht. Trotz Vereinbarungen
darüber sei bisher nichts pas-
siert.

Nicht weniger, sondern
deutlich mehr Bürokratie
werde die Folge sein
Der ehemalige Bundesaußen-
minister Hans-Dietrich Gen-
scher war als Zeitzeuge eingela-
den. Er war vor 35 Jahren Bun-
desinnenminister, als die Besol-
dungskompetenz für Beamte
von den Ländern auf den Bund
verlagert wurde. Hans-Dietrich
Genscher wies darauf hin, dass
sich diese Regelungen in den
vergangenen Jahrzehnten be-
währt haben und dass der öf-
fentliche Dienst auch kaum An-
lass für „Blockaden“ des Bun-
desrates gewesen sei. Die jetzt
geplante Regelung führe nicht
zu weniger, sondern zu deutlich
mehr Bürokratie und einem er-
heblichen Koordinierungsauf-
wand. Erste Auswirkungen sind
bereits wie zuvor erwähnt er-
kennbar. Genscher warnte auch
davor, dass die „Europafähig-
keit“ der Bundesrepublik

Deutschland unter den Neure-
gelungen leide: „Wir dürfen
nicht zu einer ‚Europalähmung’
kommen“, sagte er.

Unions-Fraktionsvize Wolfgang
Bosbach verteidigte vor dem
Plenum linientreu die Regie-
rungspläne. Die Forderung nach
den Beamtenkompetenzen sei
von den Ländern vorgebracht
worden. „Am Ende wird es so
sein, dass es diese Reform gibt
oder keine.“ 

Der dbb Bundesvorsitzende er-
innerte daran, dass die Födera-
lismusreform dazu dienen solle,
den Staat zu verbessern. In der
jetzigen Form würde sie statt-
dessen neue Bürokratismen und
Kompetenzstreitigkeiten her-
vorbringen. „Kein Mensch kann
erklären, warum 17 unter-
schiedliche Besoldungs- und
Versorgungsrechte den Staat
moderner machen – im Gegen-
teil. Sie werden Effektivität und
Mobilität im öffentlichen Dienst
behindern.

Nachbesserungen bei den
Themen Umwelt und 
Beamtenrecht notwendig
Korrekturen an der Föderalis-
musreform sind nach Auffas-
sung von dbb Chef Heesen
zwingend notwendig. Es gebe

keinen Grund, das Paket Föde-
ralismusreform nicht noch ein-
mal aufzuschnüren, sagte Hee-
sen. Er plädierte dafür, bei die-
ser wichtigen Verfassungsände-
rung keinen Zeitdruck zuzulas-
sen und alle Argumente sorgfäl-
tig zu prüfen. „Jetzt müssen die
entsprechenden Nachbesserun-
gen bei den Themen Umwelt
und Beamtenrecht folgen“, sag-
te Heesen.

Die Gewerkschaftsdachverbän-
de, die zur Anhörung im Bun-
destag zum Thema Föderalis-
musreform nicht eingeladen
waren, hatten deshalb diese
Konferenz im dbb forum Berlin
ausgerichtet.

Richtungweisender wäre es,
die Zahl der Bundesländer zu
reduzieren
Nach Auffassung von GDBA
und dbb wäre es richtungwei-
sender, die Anzahl und Struktur
der 16 Bundesländer mit dem
Ziel einer zahlenmäßigen Redu-
zierung zu prüfen. Bereits zu Be-
ginn der mehrwöchigen Anhö-
rungen zur Föderalismusreform
im Bundestag hatten Experten
am 15. Mai kritisiert, dass der
Regierungsentwurf zu einer
Neuordnung der Bundesländer
schweige (wir berichteten). j.m.
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